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PD Dr. Oliver C. Radke, DEAA MHBA

Ablehnung von 
Bluttransfusionen

• Patientin mit Gebärmuttermyom
• Lehnt schriftlich Transfusion ab
• 1 Jahr später Blutungen, erneute Ablehnung der Bluttransfusion
• Verlegung in Uniklinik, parallel Beantragung einer richterlichen 

Erlaubnis obwohl Patientin klar und volljährig ist
• Richter erlaubt Transfusion ohne mit der Patientin gesprochen zu 

haben
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• Einstimmiger Schluß des Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte:

„Der mündige, erwachsene Patient hat das Recht, eine medizinische 
Behandlung frei und bewusst abzulehnen, ungeachtet der sehr 
schwerwiegenden, sogar tödlichen Folgen, die eine solche Entscheidung 
haben könnte. Es ist ein Kardinalprinzip im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, dass das Recht des Patienten, seine Zustimmung 
zur Behandlung zu geben oder zu verweigern, respektiert werden 
muss.“ (Rn. 146)
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Das Grundgesetz

Art 1 
• (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
…
Art 2 
…
• (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 

Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
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§ 630 d BGB : Einwilligung

• (1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in 
den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des 
Patienten einzuholen.

• Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten 
einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach §1901a Absatz 1 Satz 1 die 
Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforderungen an die Einwilligung 
aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

• Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt 
werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen 
Willen des Patienten entspricht.

• (2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des 
Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe 
von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.

• (3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen 
werden.

Ablehnung

• Auch vital indizierte Eingriffe dürfen nicht durchgeführt werden, wenn 
der informierte Patient ablehnt („informed refusal“) 

• Entscheidungen des Patienten zu respektieren, auch wenn sie 
„unvernünftig“ erscheinen

• Die Behandelnden haben dann zu prüfen, ob die Behandlung trotz 
der limitierten Möglichkeiten mit Aussicht auf Erfolg durchgeführt 
kann (z.B. Zeugen Jehovas). Unter Umständen muss der Eingriff dann 
unterbleiben. 

• Arzt/Ärztin ist verpflichtet, einen sich weigernden Patienten 
eindringlich und u.U. drastisch auf die Konsequenzen seines Handelns 
hinzuweisen.
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Transfusionen

• Chirurg muß bei Transfusionsrisiko 
über die Notwendigkeit oder 
Wahrscheinlichkeit einer 
intraoperativen Bluttransfusion 
aufklären

• „Transfundierender Arzt“ muß
aufklären  Anästhesieaufklärung 
muß ggf. Transfusionen beinhalten

• Bei „ungeplanter“ Transfusion 
„mutmaßlicher Wille“ des Patienten

Ablehnung der Behandlung

• Bei aufschiebbaren Behandlungen hat der Arzt/Ärztin das Recht, die 
Behandlung abzulehnen

• CAVE: Krankenhausgesetze der Bundesländer, z.B: Rh-Pf, Berlin, BW

• Bei Notfallsituation muß behandelt werden – der Patientenwill muß
trotzdem beachtet werden!

• -> sonst Körperverletzung oder fahrlässige Tötung durch Unterlassung
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Sonderfälle

• Minderjährige  Familiengericht!
• Fehlende Einwilligungsfähigkeit  Betreuer!
• Zweifel am Betreuer  Betreuungsgericht!
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Gewissenskonflikt?

• Im Extremfall steht Selbstbestimmungsrecht dem 
„ärztlichen Gewissensentscheid“ gegenüber 
(OLG München, MedR 2003, 174, 176)

„…sodass sich gleichwertige Pflichten in einem unauflöslichen Widerstreit 
gegenüberstehen. Da der Arzt im Augenblick der Entscheidung unmöglich 
beiden gerecht werden kann, handelt er bei Erfüllung der Lebensrettungspflicht 
(Bluttransfusion) ohne Schuld.

 unvermeidbarer schuldausschließender Verbotsirrtum nach §17 Satz   
1 StGB.

Anaesthesist 2010 · 59:312–318
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KBR-Leitlinie

Erklärung zum Therapieverzicht

• Der behandelnde Arzt muss sich davon überzeugen, dass die 
Erklärung zum Therapieverzicht aus eigenem, freiem Willen 
geschieht.

(…)
• Ggf. ist der Patient darauf hinzuweisen, dass auch eine von ihm 

befürwortete Bluttransfusion unter Geheimhaltung gegenüber allen 
übrigen Mitarbeitern und fremden Dritten erfolgen kann. 
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Mitwirkung

• Sieht sich ein Mitarbeiter des KBR im Vorfeld eines geplanten Eingriffs 
bei einem Zeugen Jehovas, der wegen des vereinbarten Verzichts auf 
eine Bluttransfusion das begründete Risiko eines letalen Ausgangs 
erkennen lässt, aus Gewissensgründen außerstande, an dem Eingriff 
mitzuwirken, ist diese Entscheidung zu respektieren. 

• Handelt sich um einen akuten, unaufschiebbaren Eingriff, für den im 
Behandlungszeitpunkt kein adäquater personaler Ersatz zur 
Verfügung steht, ist der Arzt zur Hilfsleistung verpflichtet. 
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Unaufschiebbare Eingriffe

• Ist der Patient nicht ansprechbar/einwilligungsfähig ist im Rahmen 
des (zeitlich) Möglichen zunächst zu prüfen, ob eine wirksame 
Patientenverfügung vorliegt (…). 

• Ist dies der Fall, ist der Arzt an den in der Verfügung niedergelegten 
Patientenwillen gebunden, sofern sich keine Zweifel an der Echtheit 
der Patientenverfügung und dem Fortbestehen des Willens – etwa bei 
zwischenzeitlichem Austritt – ergeben. 

• Liegt keine (wirksame) Patientenverfügung vor, hat die Behandlung 
entsprechend der Behandlungswünsche und dem mutmaßlichen 
Willen des Patienten zu erfolgen (…)

Unaufschiebbare Eingriffe

• Können Behandlungswünsche und/oder der mutmaßliche Wille des 
Patienten nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden und 
verbleiben nach Ausschöpfung der verfügbaren Erkenntnisquellen 
Zweifel, ist zugunsten der Lebenserhaltung zu entscheiden. 

• Keinesfalls sollte ohne weitergehende Anhaltspunkte nur auf Grund 
der Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas auf den Wunsch/Willen 
geschlossen und auf den Einsatz von Blutprodukten verzichtet 
werden. 
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Unterlassen der Therapie

• Entsteht unter der Therapie, insbesondere während einer Operation, 
die Notwendigkeit einer Bluttransfusion oder Verabreichung anderer 
nicht gewünschter Blutprodukte, ist die Unterlassung der 
Verabreichung auch unter Inkaufnahme des Todes des Patienten 
gerechtfertigt.

• …kann die gegen diesen erklärten Willen des Patienten 
vorgenommene Transfusion strafbar sein und 
Schadensersatzansprüche begründen. 

Fortlaufende Überprüfung

• Im Laufe der Behandlung hat der behandelnde Arzt fortlaufend zu 
überprüfen, ob die Voraussetzungen, die zu einer 
Therapieverzichtserklärung des Patienten geführt haben, noch 
bestehen oder weggefallen sind oder andere Umstände vorliegen, so 
dass die ursprünglich abgegebene Erklärung möglicherweise nicht 
mehr den aktuellen tatsächlichen Willen des Patienten abbildet. 
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Vielen Dank!
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